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36.

Werner Schul-Mà
Vierter Jahrgang.

Bern. Samstag, den 9. September. 1871.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags erscheinende Blatt kostet sranko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 4. 2V, halbjährlich Fr. 2. 20. — Bestel»

lungen nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition nnd die Redaktion. — Jnsertionsgebiihr: 10 Rp. die Zeile oder deren Raum. »

Diesterweg und Scherr.

ii.
Thomas Scherr.

(Fortsetzung.)

3.
Ein großes Werk kann nie ohne Kampf gefördert und

gesichert werden; das sollte auch Scherr im reichsten Maße
erfahren. Zwar hörten die Anfeindungen der „Republikaner"
bald nicht nur völlig auf, sondern Scherr erfuhr von dieser
Seite die kräftigste Unterstützung; allein das Widerstreben
kam nun von Solchen, denen er zu energisch und zu radikal
verfuhr. Die rasche Umgestaltung der Volksschule, namentlich
die Einführung der neuen sprachlichen Lehrmittel und die

Entfernung des Lehrmeisters, des Katechismus und des Testa-
ments aus der Alltagsfchule, wurde vom Volke vielfach miß-
verstanden und erregte die Beforgniß, daß Scherr es auf die

Zerstörung des alten Kirchenglaubens abgesehen habe. Im
Frühjahr 1834 kam es im Bezirk Regensberg zu einem förm-
lichen Aufstand gegen die neue Schulordnung. Die Unzu-
friedenen wurden von Weltlichen und Geistlichen der vorneh-
men Familien Zürich's unterstützt; denn diese wollten und
konnten noch immer nicht glauben, daß sich die neue Ordnung
der Dinge erhalten werde. In Stadel fand eine Versammlung
von etlichen Tausend Landleuten statt, an welcher eine Peti-
tion an den Großen Rath beschlossen wurde, damit das
Schulgesetz zurückgenommen werde. Der Große Rath, durch
einen glänzenden Vortrag Hirzel's aufgeklärt, schritt über das
Begehren zur Tagesordnung. Die Führer der Bewegung
aber verhetzten das Volk, und am 14. Mai kam es in Stadel
zu einem Aufstand, den der Präsident der Gemeindsschul-
pflege, Pfarrer I. Burkhard, in einem Schreiben an den

Erziehungsrath folgendermaßen schildert: „Nach Ihrem er-
haltenen Auftrage haben wir unterm 14. Mai die neuen
Lehrmittel in unsern Schulen gebrauchen lassen wollen. Zu
Raath kam es aber nicht einmal dazu, indem am Morgen,
sobald der Tag anbrach, die verschlossene Schule erbrochen
und solcher Aufruhr der Bürger entstanden war, daß sie die
Tabellen umherwarfen, sie zwar in der Schule ließen, aber
den ganzen Tag kein einziges Kind in die Schule schickten
und sich unter einander verabredeten, daß sie durchaus, auch
durch keine Strafe sich zwingen lassen würden, die neuen
Schulgesetze anzunehmen. Zu Stadel wurde diesen Tag über
nach den Tabellen der Unterricht ertheilt. Abends aber, etwa
um 7 Uhr, strömte die ganze Gemeinde zusammen, um in's
Schulhaus zu gehen. Da sie dasselbe verschlossen fanden und
weder der Schulmeister noch der Gemeindammann Bewilligung
zum Oeffnen geben wollten, kamen ihrer mehr als 200 vor
das Pfarrhaus, tobend und lärmend und drohend, und dran-

gen mir so den Entschluß ab, mit ihnen selbst in die Schule
zu gehen. Alles Erklären, Warnen und Ermähnen hals nichts;
sondern ihr zuvor gefaßter Entschluß kam zur Ausführung,
das Schulhaus zu säubern, d. h. die neuen Lehrmittel weg-
zuthun, was geschah, indem sie die Tabellen dem Lehrer vor
das Haus warfen, die Schule verschlossen und den Schlüssel
mit sich fortnahmen. Die einzige Antwort, die sie gaben,

war immer: sie wollen nicht und lassen sich nicht zwingen;
sie nehmen die neuen Schulgesetze nicht an." Als sich die

Nachricht verbreitete, die Widerspenstigen gierigen damit um,
eine größere Volksversammlung aus verschiedenen Bezirken
zusammen zu rufen, griff die Regierung energisch ein. Ein
Bataillon Infanterie und eine Batterie Artillerie wurden
auf's Piket gestellt und das Landjägerkorps sogleich nach
Stadel abgesandt. Das ernste und feste Auftreten desselben,
verbunden mit vernünftiger Vorstellung von Seite ihres Chefs,
hatte den besten Erfolg. Die Widerspenstigen ergaben sich der
obrigkeitlichen Gewalt und die Rädelsführer wurden nach

Zürich in's Gefängniß gebracht. Das ganze Verfahren hatte
jedoch mehr den Schein von Strenge. Die Landleute sahen
sich bald verlassen von denjenigen, die, im Hintergrunde
stehend, die Keime des Unfriedens ausgesäet hatten, und ihr
Unwille wandte sich nun gegen diese heimlichen Anstifter.
Die meisten Verhafteten wurden bald entlassen und selbst die

Führer nur gelinde bestraft.
Ernstere Schwierigkeiten stellten sich Scherr entgegen

durch Mißverständnisse und MißHelligkeiten, welche unter den

Schulfreunden selbst auftraten. Sie wurden mitveranlaßt
durch die von einflußreichen Geistlichen bald laut, bald leise
verbreitete Ansicht, das neue Schulwesen verabsäume die ge-
müthliche und religiöse Bildung und befördere einseitig die

Verstandesrichtung. Da Scherr im Erziehungsrath als Refe-
reut in Sachen des Volksschulwesens großen Einfluß hatte,
sich auch in den einmal mit Sicherheit gefaßten Plan nicht
gern einreden ließ, so zog er sich den Vorwurs zu, daß er
den Gang der Schulreform eigenwillig beherrsche. Hirzel
und Scherr, in ihren pädagogischen Zwecken so einig, ent-

zweiten sich über die Mittel zur Erreichung derselben, und im
Erziehungsrath entstanden die Parteien der „Hirzelianer" und
„Scherrianer", von denen die erstem die Mehrheit bildeten.
Der bisherige Einfluß Scherr's auf das Volksschulwesen
sollte gehemmt und selbst feine Kompetenz als Seminardirektor
beschränkt werden. Ein Kantonalfchulinspektor sollte aufgestellt
und diesem das Referat über das Volksfchulwesen im Erzie-
hungsrath übertragen werden; durch ein neues Seminargesetz
sollte der Direktor als erster Lehrer bloß die Konferenz der

Seminarlehrer präsidiren und ein dirigirendes Kollegium ent-

stehen, das jedoch wiederum durch eine neue Aussichtsbehörde,
die mit vielen Vollmachten ausgestattet war, auf eine sehr



geringe Wirksamkeit beschränkt worden wäre. Die nächste

Folge davon war, daß Scherr beim Großen Rathe um Ent-
lassung aus dem Erziehungsrathe einkam und zugleich zu
verstehen gab, daß er auch vom Seminar zurücktreten wolle.
Allein der Große Rath lchnte das Gesuch ab, wies den Ent-
wurf des neuen Seminargesetzes zurück, während jener über
den Kantonal-Schulinspektor schon beim Regierunsrath liegen
geblieben war. Die Großrathskommission, an welche der Ent-
wurf des Seminargesetzes gewiesen worden war, hegte Ver-
trauen in den bisherigen Direktor und zog denselben zu den

Kommissions-Berathungen bei, so daß der Entwurf wesentliche
Veränderungen erhielt und wohl noch mehr erhalten haben
würde, wenn Scherr nicht durch Achtung seiner Gegner die

frühere Uebereinstimmung wieder zu erzielen gehofft hätte.
Durch das neue Gesetz, im September 1836 vom Großen
Pathe angenommen, wurde die Anstalt bedeutend erweitert;
die Bildung der Sekundarlehrer ward ein bleibender Bestand-
theil des Instituts; neben dem Direktor sollten vier Haupt-
lehrer und zwei Hülfslehrer angestellt und die Besoldungen
angemessen erhöht werden. Die Hoffnung auf eine friedliche
Entwicklung gieng aber noch nicht in Erfüllung. Die den

Direktor beschränkenden Bestimmungen, welche der Große
Rath aus dem Seminargesetz entfernt hatte, fanden wieder
Aufnahme in dem Reglement, das der Erziehungsrath für
die Aufsichtsbehörde des Seminars erließ. Gleichzeitig wurde
Scherr in einen Streit mit einer politischen Partei verwickelt,
deren Haupt Prof. Dr. Bluntschli war, und die ihren Aus-
druck im schweizerischen Konstitutionellen fand. Die vorhan-
denen Differenzen unter den Schulfreunden wurden benutzt,
um Scherr in jeder Hinsicht zu verdächtigen und herabzu-
würdigen. Der Konstitutionelle wurde zwar auf eingereichte
Klage vom Obergericht der Verletzung der Amtsehre durch
Verleumdung schuldig erklärt und empfindlich gebüßt; Prof.
Bluntschli war aber inzwischen in einer besondern Streit-
schrift gegen Scherr aufgetreten, und die Gegner versprachen
sich von derselben den größten Erfolg. Allein sie bot in ihrem
hochfahrenden Ton, den groben Uebertreibungen und that-
sächlichen Unwahrheiten so viele verwundbare Seiten dar, daß

durch die Antwort Scherr's und die Widerlegungen von
Pfarrer Gutmann in Greifensee und Prof. Ludwig Snell
der erwartete Erfolg vollständig vernichtet wurde.

Scherr war des öffentlichen Kampfes müde geworden.

Tief gekränkt von vielfacher Mißkennung und Mißhandlung,
reichte er im Juli 1837 das Gesuch um Entlassung von der
Seminardirektorstelle ein und beharrte auf demselben, obschon
der Erziehungsrath durch zwei seiner Mitglieder, Prof. Orelli
und Dr. Keller, ihn zur Zurücknahme zu bewegen suchte.

Am 26. August ertheilte der Erziehungsrath nach einer hef-

tigen Diskussion die verlangte Entlassung, suspendirte aber
die Vollziehung des Beschlusses, da die Minderheit an den

Regierungsrath rekurrirte. In der bald folgenden Herbst-
sitzung gelangte die Angelegenheit durch eine Motion von
Oberst Weiß vor den Großen Rath, der sich für den bis-
herigen Gang der Schulreform und für den Seminardirektor
aussprach mit der Erwartung, daß derselbe bis zum Aus-
gang der Sache auf seinem Posten verbleibe. Im Dezember
beschloß der Große Rath, daß dem Seminardtrektor sein ge-
setzlicher Einfluß in der Leitung der Anstalt ungeschmälert
verbleibe und ein anderes Reglement für das Seminar er-
lassen werden solle. Nachdem dies geschehen und eine neue
Aufsichtsbehörde gewählt war, kam zwischen ihr und dem
Direktor eine gegenseitige Verständigung leicht zu Stande, und
Scherr zog sein Entlassungsgesuch zurück. Mit erneuter Kraft
wurde im Jahre 1838 die Schulreform fortgeführt und für
die Alltagsschule auch vollendet. Mit freudiger Zuversicht sah

man der Zukunft entgegen, in welcher nun die Organisation
der dritten Schulstufe, der Ergänzungsschule, zur Ausführung

gelangen sollte. Eine sich vorbereitende politische Reaktion
zog indeß die Schulfragen auf einen andern Boden, und mit
ihrem Siege ward der Faden fortschrittlicher Entwicklung ge-
waltsam entzwei geschnitten.

Durch Berufung des freisinnigen Theologen vr. David
Friedrich Strauß an die theologische Fakultät der Zürcher
Hochschule entstand im Jahre 1839 eine Volksbewegung, die
sich zunächst gegen diese Wahl richtete, dann aber, als Strauß,
ohne sein akademisches Lehramt angetreten zu haben, in den
Ruhestand versetzt und pensionirt worden war, sich gegen die
politischen und pädagogischen Reformen und ihre Träger
wandte. Die Führer der Bewegung verbretteten im Volke ge-
fliffentlich die Besorgniß, daß mit der alten Schuleinrichtung
eine Hauptstütze der Kirche beseitigt worden sei. Die Ruhe
trat darum mit der Pensionirung von Strauß nicht ein; es
wurden nunmehr auch „religiöse Garantien" im Unterrichts-
wesen verlangt. Durch eine wohlberechnete, über den ganzen
Kanton verbreitete Organisation, durch zahlreiche kleinere und
größere Versammlungen, durch Presse und Kanzel wußten die
reaktionären Führer das gutmüthige und leichtgläubige Volk
auf's Höchste zu ängstigen und bis zum Fanatismus auszu-
regen. Endlich ertönten die Sturmglocken durch's Land; am
6. September zogen große Schaaren bewaffneten Volkes in
die Hauptstadt; der „Septemberputsch" vollzog sich; die ver-
fassungsmäßigen Behörden wurden gesprengt; die Reaktion
hatte in blutiger Revolution gesiegt. — Scherr, welcher für
die Berufung von Strauß und gegen dessen Pensionirung
gestimmt hatte, seine Zöglinge und sein Werk wurden aufs
Gewissenloseste herabgewürdigt, verdächtigt und verleumdet.
Seiner angegriffenen Gesundheit wegen hatte Scherr im Früh-
jähr 1839 einen längern Urlaub genommen und wohnte auf
der Hochstraße bei Konstanz. Hier empsieng er in den Som-
merferien einen Besuch von Hunderten seiner Zöglinge, Semi-
naristen und Lehrern, die sich durch die drohende Stimmung
im Kanton Zürich nicht abhalten ließen, ihrem geliebten, aber
maßlos verfolgten Lehrer ein ermunterndes Zeichen treuer
Anhänglichkeit zu geben. Hier traf ihn aber auch die erschüt-
ternde Nachricht von den Ereignissen des 6. Septembers.
Nachdem der neue Erziehungsrath am 2. Oktober bestellt
worden war, machte ihm Scherr am 6. gleichen Monats die

Anzeige, daß er die Seminardirektorstelle wieder anzutreten
bereit sei, erhielt aber zur Antwort, daß sein Wiedereintritt
„unter obschwebenden Verhältnissen unmöglich sei." Unterm
23. Okt. wurde Scherr vom Erziehungsrathe in seinem Amte
suspendirt und erhielt den Befehl, das Seminargebäude bis
1. November zu räumen. Dr. Furrer, der spätere Bundes-
Präsident, legte in Scherr's Namen Verwahrung gegen diese
Ungesetzlichkeit ein. Der Erziehungsrath antwortete mit der
allgemeinen Anschuldigung, Scherr habe „den Charakter, die

religiöse Richtung und die Bedürfnisse des Volkes mißachtet"
und umgieng dann das gesetzliche Hinderniß, indem er ein
neues Gesetz entwarf, welches das Seminar momentan auf-
hob und die Lehrstellen als erledigt erklärte. Der neue Große
Rath nahm dieses Gelegenheitsgesetz im Februar 1840 an,
und mit Hülfe desselben wurde Scherr im Widerspruch mit
der Verfassung, nach welcher kein Beamter ohne gerichtliches
Urtheil seiner Stelle entsetzt werden durste, gewaltsam ent-
fernt. So gieng das Recht unter in roher Gewalt. Scherr
war und blieb aus seinem Amte verstoßen; auch die spätere
Zeit brachte ihm keine volle Genugthuung; im November
1842 kam zwischen ihm und den Behörden ein „Vertrag"
zu Stande, durch welchen einerseits anerkannt wurde, daß
Scherr ohne Schuld seines Amtes entsetzt worden, anderseits
sein Heimwesen, das er in Küßnacht besaß, kaufsweise in den

Besitz des Staates übergieng. Damit waren die amtlichen
Beziehungen und Verpflichtungen zwischen dem Kanton Zürich
und seinem ersten Seminardirektor leider auf immer gelöst.



Mechanische Theorie der Wärme

war das Thema, worüber in Münsingen von Hrn. Bögli
ein Vortrag gehalten und in letzter Nummer kurz referirt
wurde. Zur Ergänzung und theilweisen Berichtigung jener
kurzen Andeutungen lassen wir hienach ein Resüme des Vor-
trags folgen, das uns der Vortragende freundlich übermachte.

Zur Erklärung der Wärmeerscheinungen sind zwei we-
sentlich verschiedene Hypothesen aufgestellt worden:

1) Die Wärme ist ein imponderabeles Fluidum, welches
die Körpermolecule umhüllt und den Zwischenraum zwischen
den einzelnen Atomen mehr oder weniger ausfüllt.

Die Wärme sollte nach dieser Hypothese theils frei, d. h.
bloß die Hohlräume füllend, im Körper enthalten, theils aber
auch mit den materiellen Theilchen des Körpers chemisch ver-
bunden sein (freie und latente Wärme).

2) Die Wärme ist ein Phänomen der Bewegung. Zu
dieser Hypothese führte die intime Bezeichnung, welche man
zwischen den Licht- und Wärmestrahlen wahrnahm, ganz be-

sonders aber die Wärmeproduktion durch mechanische Mittel
(Reibung).

Ueber die Art der Bewegung ist man noch nicht im
Klaren. Entweder ist die Wärme aufzufassen als eine Be-
wegung der die Körperatome umgebenden Aetheratome (Red-
tenbacher), oder aber als eine Bewegung der materiellen
Theilchen selbst (Claussius), oder endlich als Combination
beider Bewegungen.

Der mechanischen Wärmetheorie liegt nun die letztere
Hypothese zu Grunde.

Der erste und wichtigste Satz derselben heißt:
Arbeit kann sich in Warme und umgekehrt Wärme in

Arbeit verwandeln, wobei stets dir Größe der einen zur
Größe der andern in einem konstanten Verhältniß steht.

Die Umwandlung von mechanischer Arbeit in Wärme
ist nichts anderes als eine Umsetzung von Massenbewegung
(Arbeit) in Molecularbewegung (Wärme), während die Lei-
stung mechanischer Arbeit durch Wärme als Umsetzung von
Molecularbewegung in Massenbewegung anzusehen ist.

Obiger Satz ist übrigens bloß die Konsequenz aus einem
in der Mechanik schon längst bekannten Satze über die leben-

dige Kraft:
Durch Arbeit kann lebendige Kraft und durch lebendige

Kraft Arbeit erzeugt werden. —
Das Verhältniß zwischen der mechanischen Arbeit zu der

dadurch erzeugten Wärme ist folgendes:
Die Arbeit von 423,55 Kilogrammometern erzeugt 1

Wärmeeinheit, auf welche Weise dieselbe auch verwendet
werden mag; oder auch um die Arbeit 1 zu verrichten, ist die

Wärme
55

nothwendig, daher ^ ^ das calorische Ae-

quivalent der Arbeitseinheit.
Bei Dampfmaschinen entspricht nun der mechanische

Effekt der Wärmekonsumation durchaus nicht, denn die Wärme,
die dem Wasser im Kessel zugeführt wird, kömmt zum ge-
ringsten Theile der Arbeit zu gut; der größte Theil der-
selben entweicht als sogenannte latente Wärme der Maschine
mit dem Dampfe.

Um diesen großen Wärmeverlust zu vermeiden, kam
man auf die Idee, die Expansivkraft der erwärmten Luft
als bewegende Kraft zu gebrauchen.

Die auf diesem Prinzip beruhenden sogenannten calo-
rischen Maschinen konnten sich aber der Dampfmaschine gegen-
über nicht halten; Brennmaterial wurde keines erspart und
die Maschinentheile schnell abgenutzt.

So ist denn bis jetzt die Dampfmaschine noch die voll-
kommenste Maschine, vermittelst welcher Wärme in Arbeit
verwandelt wird.

WaS ist »uu die latente Wärme?
Aendert ein Körper seinen Zustand (Temperatur und

Volumen), so sind hiebei zwei Arbeiten zu verrichten:
1) Arbeit zum Ueberwinden des äußern Druckes (äußere

Arbeit) ;
2) Arbeit zum Ueberwinden der Molecularkraft, z. B.

während der Dampfbildung?c. (innere Arbeit).
Die Wärme, die wir latent oder gebunden nennen, ist

nun zur äußern und innern Arbeit verwendet worden; sie

existirt also nicht mehr, sie ist als Wärme verschwunden, sie

hat sich in Arbeit verwandelt. Nur die sogenannte freie
Wärme ist im Körper wirklich enthalten. —

Wie steht es mit der spez. Wärme?
Darunter versteht man bekanntlich die Anzahl der

Wärmeeinheiten, die erforderlich sind, um die Temperatur
der Gewichtseinheit einer Substanz um 1 ° 0. zu erhöhen.

Aendert sich die Dichtigkeit eines Stoffes, so ändert sich

auch dessen spezielle Wärme. Je größer die Dichtigkeit, desto

geringer die spezielle Wärme. — Studiren wir diese Ver-
änderung am verbreitetsten aller Körper, am Wasser. Die
mechanische Wärmetheorie geht hiebei von folgendem Satze
aus, den sie als vollständig richtig aufstellt und beweist:

Die Menge der in einem Körper wirklich vorhandenen
Wärme ist nur von seiner Temperatur und nicht von der
Anordnung seiner Bestandtheile (Aggregatzustand) abhängig.

Dieser Satz sagt, daß Eis von — 10° und Wasser von
— 10° (bekanntlich kann man die Temperatur des Wassers
weit unter Null bringen, ohne daß es fest wird; dieses ge-
schieht immer, wenn man dasselbe in einem von jeder Er-
schütterung bewahrten Gefäße langsam erkalten läßt) genau
die gleiche Wärmemenge enthalten.

Angenommen wir haben
1 Kilogramm Wasser von — 10° Temperatur.
^ „ „

Erwärmen wir beide Quantitäten bis auf 0°, so sollte man
vermuthen, daß man beiden Quantitäten gleich viel Wärme
zuzuführen hätte. Dieses ist aber durchaus nicht der Fall,
denn die spez. Wärme von Wasser und Eis ist nicht dieselbe
Größe.

Spez. Wärme des Wassers — 1,

„ Eises ^ 0,5.
Der Unterschied somit sehr bedeutend. Dasselbe ist auch
zwischen Wasser und Wasserdampf der Fall.

Diese verschiedene spez. Wärme erklärt sich ganz einfach:
Die Wärme, die zugeführt wird, wird nicht nur zur

Erhöhung der freien Wärme benutzt, sondern auch zur Ar-
beit. Diese letztere Wärmemenge ist nun beim Wasser be-

deutend größer als beim Eis.
In der Verschiedenheit der latenten Wärme liegt also

die Ursache der verschiedenen spez. Wärme bei einem und
demselben Stoffe. —

Was hat die Wärme für ein Bestreben den Körpern
gegenüber?

Sie sucht den Zusammenhang der Theile eines Körpers
zu lockern, und wenn dieses gelungen ist, dieselben so weit
als möglich aus einander zu treiben.

Den Grad der Zertheilung eines Körpers nennt die
mechanische Wärmetheorie Disgregation. Somit besteht die

Wirkung der Wärme darin, daß sie die Disgregation ver-
mehrt. —

Wie weit kann man einen Körper abkühlen bis ihm
alle Wärme entzogen ist? Wo liegt der absolute Nullpunkt?

Da bei den gasförmigen Körpern die innere Anziehung
der Molecule gleich 0 ist, so ist alle Wärme, die ein Gas
enthält, meßbar durch dessen Expansivkraft. Die Expansivkraft
ist gleich der Kraft der Wärme; die Expansivkraft wächst
proportionnel dem Quantum der Wärme.



Ermannen wir ein Gasquantum bei konstantem Vo-
lumen bei 0° bis 273, so wird, wie die bekannte Gleichung,
welche das Gay Lassac'sche Gesetz ausdrückt, uns zeigt, die

Expansivkraft desselben doppelt so groß. Es ist somit auch
das Wärmequantum doppelt so groß geworden, und es muß
die Temperatur von 273° vom absoluten Nullpunkt doppelt
so weit entfernt sein, als vom Gefrierpunkt. Der absolute
Nullpunkt liegt somit bei — 273°, und das eigentliche
Wärmequantum eines Körpers, seine absolute Temperatur,
ist uns somit durch den Ausdruck (273 -4- t) gegeben. —

Da Redtenbacher die Ursache der Wärme in der Vi-
bratton des Aethers sucht, so ist nach seinem System die

Temperatur des Ztullpunktes keine andere, als diejenige, für
welche der Aether vollständig in Ruhe ist. —

Nach Claussius würde bei dieser Temperatur die Be-

wegung der Gasmolecule aufhören, damit auch der Stoß
derselben gegen die Gefäßwände und der dadurch bedingte
Druck gegen dieselben.

Schulnachrichtcn.
Bern. Regierungsrathsverhandlungen. Der

Regierungsrath hat gewählt:
1) Zum Lehrer der deutschen Sprache und Literatur am

höhern Gymnasium, mit einer Besoldung von Fr. 2000, Hr.
Dr. Schöni von Biel, Privatdozent.

2) Zum Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache
am höhern Gymnasium, mit Erhöhung der Besoldung bis aus

Fr. 360t), Herr Edouard Pfänder, bisheriger Lehrer an den

untern Literarklassen.
3) Zum Lehrer der griechischen Sprache in dey 5. Klasse,

Hr. Edinger.
4) Zum Lehrer des Französischen in Klasse 8—6 der

Literarabtheilung, Hr. Robert, bisheriger provisorischer Lehrer.
Bern. In Biel wird ein erfreulicher Fortschritt ange-

strebt und ist wohl kein Zweifel, daß das Projekt zur Wirk-
lichkeit werde. Die Primarschulkommission hat nämlich beim
Gemeinderathe beantragt, die obern Klassen der Mädchenab-
theilung der Primärschule in eine Mäd ch ensekundarschule
umzugestalten und deren Anerkennung durch den Staat aus-
zuwirken. Der Unterricht soll für alle Sekundarschülerinnen
unentgeltlich sein. Der Gemeinderath ging aus diese Idee ein
und beschloß einstimmig die sofortige Einberufung einer außer-
ordentlichen Einwohnergemeindsversaminlung, um derselben
die bezüglichen Anträge vorzulegen.

— Der ^Läucalsur" von? 1. September meint mit
Rücksicht auf eine schon an? 3. Juni aus dein „Oberaargauer"
in unser Blatt übergegangene Bemerkung in Betreff der

Kantonsschule: »0n voit avec peins äss ksailies scolaires,
au lieu cks s'ölsvsr sn-äessus äs l'esprit äs iocalilö, coa-
tribuer à attiser ces mesquines querelles äs eioclier äs

ruraux à citaäins.» In Würdigung dieser ungemein müßigen
Phrase möchten wir den ,bläucatsur^ nur fragen, wo denn

eigentlich die Kirchthurmspolitik, der Oertli- und Kantönli-
g eist seine schönsten Blüthen treibt, ob in den Deutschkan-
tonen oder in den Kantonen der welschen Schweiz?

Hffene Korrespondenz.
Wir müssen mehrere Mitarbeiter uin Geduld bitten.

Sobald die Flut sich etwas verlaufen, sollen die Einsen-
düngen kommen. Es liegen noch mehrere längst eingesandte
Arbeiten vor, die auch nicht vergessen werden sollen.

Ausschreibung.
Die Stelle eines Lehrers in der Waldau, mit einer

Baarbesoldung bis auf Fr. 1000 und freier Station, wird

hiemit ausgeschrieben. Der Betreffende hat außerdem in den

Büreauxarbeiten Aushilfe zu leisten. Kenntniß des Fran-
zösischen ist erforderlich.

Die Anmeldungen erfolgen bis und mit dem 16. Sept.
1871 im Büreau des Unterzeichneten.

Bern, den 31. August 1871.
Aus Auftrag der Jnseldirektion,

Der Sekretär: Fr. Mürset.

Kreissynode Äntertaken
Ordentliche Versammlung Samstags den 23. Sept. künftig,

Morgens 9 Uhr, im großen Saale des Hotel Elmer.

Traktanden:
1) Die Buchhaltung in der Primärschule.
2) Referat aus der Verfassungskunde.
3) Vortrag aus der Poetik.
4) Wahl der Mitglieder in die Schulsynode.

Zahlreichen Besuch erwartet Der Vorstand.

Ordentliche Sitzung der Kreisshnode Signau
Samstags den 23. September 1871 nächsthin.

Traktanden:
1) Bildung der Phantasie in den Schulen.
2) Das Emmenthal vor 100 Jahren und jetzt.

3) Musterlehrübung in? Gesang für die zweite Stufe.
4) Wahlen in die Schulsynode.

Zu zahlreichein Besuch ladet ein
Der Vorstand.

Schulaiisschreibungen.

Ort. Schulart.
Kinder-

zahl.
Gem.-Bes.

Fr.
Anm.-

Termin.
Kleindietwyl, Sek.-Schule.

1. Kreis.
1600 15. Sept.

Boden (Adelboden), gem. Schule. 75 ges. Min. 15. Sept.
Hirzboden „ „ 65 „ 15. „
Geldern (Meiringen),

T Kreis.
35 " s.

Saanen, Don, Oberklasse. 52 ges. Min.*) 10. Sept.
Mittelklasse. 65 „ 10.
Elementarklasse. 80 „ 10.

Gstaad, Oberschule. 47 10.
Unterschule. 60 „ 10. „

„ Grund, gem. Schule, 60 15.

„ Bissen, „ 60 „ 10.

„ Tnrbach, „ 40 „ 10. „
Gruben, 50 10. „

„ Ebnit, 50 „ 10. „
„ Kalberhöhni 18 „ 10. „
„ Schonried, 60 10. „
„ Hohenegg, 30 „ 10. „

Lenk, gemeins. Obersch.
3. Kreis.

40 750 10. Sept.

Schangnau, Oberklasse. 70 ges. Min. 16. Sept.
Unterschule. 70 „ 16. „

Rubigen, Oberschule. 50 500 16. „
Unterschule. 70 ges. Min. 16. „

Trimstein (Münsingen), gem. Schule. 65 „ 16. „
Herbligen Diesbach),

4. Kreis.
50 " 20.

Utziaen (Vechiaen^, Oberschule. 80 ges. Min. 15. Sept.
Rohrbach (Rüggisberg), Unterschule. 80 15. „
Uettliqen, 70 56 15. „
Steinenbrünnen (Wahlern) Oberschule. 80 ges. Min. 15. „

Unterschule. 80 15. „
Albligen, Oberschule. 60—70 15. „

6. Kreis.
Langenthal, obere Mittelklasse. 60 10S0-) 15. Sept.

8. Kreis.
Finsterhennen, Oberklasse. SS ges. Mn. 20. Sept.

Nebst Nutzungen im Betrag von Fr. 40, 60 und 13.

**) Inbegriffen die gesetzlichen Zugaben.
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